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Die Nachführung
der Vermessungsfixpunkte im Kanton St. Gallen

Von Hans Braschler

Am Î4. März 1932 erließ das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement

die Weisungen für die Nachführung der Vermessungsfixpunkte.
Zweifelsohne sind diese Weisungen entstanden auf Grund langjähriger
Erfahrung und in Erkenntnis der Tatsache, daß nur energische und
durchgreifende Maßnahmen den Erhalt des großen und wichtigen Werkes
der Landes- und Grundbuchtriangulation sowie des eidgenössischen
Präzisions-Nivellements für lange Zeit garantieren können. Leider hat man
es im Kanton St. Gallen unterlassen, früher und unmittelbar nach Erlaß
dieser Weisungen den "Vermessungsfixpunkten die Aufmerksamkeit
zukommen zu lassen, die ihnen auf Grund ihres Wertes, ihrer Präzision und
ihrer Bedeutung gehört hätte. Wohl wurden alljährlich Punkte
rekonstruiert und Nachführungsarbeiten ausgeführt. Es handelte sich aber
meist nur um Punkte, deren Defekte von dritter Seite gemeldet wurden.
Eine durchgehende Kontrolle sämtlicher Punkte einer Gemeinde wurden
jeweils nur unmittelbar vor Inangriffnahme der Grundbuchvermessung
vorgenommen.

Die wichtigste und weitsichtigste Bestimmung dieser eidgenössischen
Vorschrift ist in Art. 3 enthalten, welcher bestimmt, daß alle 5-15 Jahre
periodische Kontrollen über die Vermessungsfixpunkte durchgeführt werden

müssen. Dabei können kleine Schäden sofort behoben werden. Svste-
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